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5	 Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern – Impôt sur les 
	 gains immobiliers et droits de mutation

Ersatzbeschaffung (StHG; ZH) 
Zwar mag in einzelnen Fällen, wo ein Ehegatte 
verkauft und der andere die neue selbstbewohn-
te Liegenschaft erwirbt, der Verkäuferehegatte 
auch an der Finanzierung der neuen Wohnung 
beteiligt oder zumindest in diese eingebunden 
sein. Die Ehegatten haben es aber selbst in der 
Hand, durch die von ihnen gewählte Rechts-
gestaltung den Ersatzbeschaffungstatbestand 
zu verwirklichen. Zum anderen erweist sich 
ein formales Kriterium wie das Anknüpfen an 
die zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse in 
der Handhabung des Ersatzbeschaffungstatbe-
stands als wesentlich einfacher und praktikab-
ler, als wenn die Steuerbehörden beim Verkauf 
und Erwerb durch Ehegatten jeweils auch die 
Finanzierung der entsprechenden Kauf- und 
Verkaufsgeschäfte zu untersuchen hätten.
Für die Umsetzung des gesetzgeberischen An-
liegens der Förderung der Mobilität genügt es, 
wenn das Ersatzobjekt mit den durch die Ver-
äusserung freiwerdenden Mitteln wieder vom 
gleichen Familienmitglied erworben wird, allein 
oder zusammen mit dem Ehepartner. Ausser-
dem kann mit der Zulassung der gemeinsamen 
Ersatzbeschaffung ausreichend der Situation 
Rechnung getragen werden, bei der die Ehe-
gatten erst beim Kauf der Ersatzliegenschaft 
ein Paar bilden und dann auch gemeinsam das 
Ersatzgrundstück erwerben. Einer Ausdehnung 
der Ersatzbeschaffung auf den «Überkreuz
erwerb» bedarf es dafür nicht.

Soweit die Gesetzgebung des Kantons Zürich 
für den hier zu beurteilenden Fall eines «Über-
kreuzerwerbs» die Möglichkeit einer Ersatzbe-
schaffung nicht zulässt, wird kein Bundesrecht 
verletzt.
Bundesgerichtsurteil vom 11. Februar 2020 
(2C_704/2019)

Acquisition d’un logement de  
remplacement (LHID; ZH) 
Dans certains cas, il se peut effectivement que, 
lorsqu’un époux vend et l’autre époux acquiert 
le nouvel immeuble servant au domicile, l’époux 
vendeur participe également au financement du 
nouveau domicile, ou y est du moins associé. Ce-
pendant, c’est aux époux eux-mêmes de concré-
tiser le réinvestissement par la forme juridique 
qu’ils ont choisie. D’autre part, un critère formel 
comme le rattachement aux rapports de proprié-
té selon le droit civil s’avère être nettement plus 
facile et praticable pour apprécier le réinvestis-
sement, que si les autorités fiscales, lors d’une 
vente et d’une acquisition par des époux, avaient 
à chaque fois en plus à examiner le financement 
de l’achat et de la vente correspondants.
Pour la mise en œuvre de la préoccupation 
législative de l’encouragement à la mobilité, il 
suffit que l’objet de remplacement soit à nouveau 
acquis par le même membre de la famille, seul 
ou avec son conjoint, avec les moyens rendus 
disponibles par l’aliénation. De plus, la possibi-
lité laissée d’acquérir un bien de remplacement 
commun permet de suffisamment tenir compte 
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de la situation où les époux étaient en couple 
au moment de l’achat de l’immeuble de rem-
placement seulement, et acquièrent alors aussi 
un immeuble de remplacement en commun. Il 
n’est alors pas nécessaire d’étendre la notion 
d’acquisition de remplacement à une «acquisi-
tion croisée».
Dans la mesure où la législation du canton de 
Zurich ne reconnait pas l’acquisition d’un im-
meuble de remplacement pour le cas d’une «ac-
quisition croisée» telle que celle à juger dans le 
cas présent, il n’y a pas violation du droit fédéral.
Tribunal Fédéral, arrêt du 11 février 2020 
(2C_704/2019)

Sachverhalt: 
A. Der britische Staatsangehörige A. A. war allei-
niger Stockwerkeigentümer einer 4 1/2- Zimmer-
wohnung in Zürich-Wollishofen, welche er zu-
sammen mit seiner Schweizer Ehefrau B. A. bis 
zum 18. Mai 2010 bewohnte, als er die Schweiz 
in Richtung Singapur verliess. Am 9. Dezember 
2010 veräusserte er die Wohnung zum Preis von 
CHF 940 000.–. Am 21. Juni 2011 erwarb B. A. als 
alleinige Stockwerkeigentümerin zum Preis von 
CHF 1 250 000.– eine Wohnung in Männedorf, 
welche sie ab 21. August 2011 mit ihrem inzwi-
schen wieder in die Schweiz zurückgekehrten 
Ehemann bewohnte.
Am 30. August 2016 auferlegte die Kommission 
für Grundsteuern der Stadt Zürich A. A. für 
den beim Verkauf seiner Wohnung erzielten 
Grundstückgewinn eine Grundstückgewinn-
steuer von CHF 160 248.–. Die Kommission ver-
weigerte die Gewährung eines Steueraufschubs 
wegen Ersatzbeschaffung von selbstgenutztem 
Wohneigentum.

B. Eine von A.A. gegen diese Veranlagung er-
hobene Einsprache wies die Kommission für 
Grundsteuern der Stadt Zürich am 2. März 
2018 ab. Den von A. A. dagegen erhobenen 
Rekurs hiess das Steuerrekursgericht des 
Kantons Zürich am 26. März 2019 gut und ge-
währte einen Steueraufschub für den gesamten 
Steuerbetrag von CHF 160 284.–. Eine von der 
Stadt Zürich gegen diesen Entscheid erhobene 
Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des 
Kantons Zürich, 2. Abteilung, am 19. Juni 2019 
gut und setzte die Grundstückgewinnsteuer auf 
CHF 160 284.– fest.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten vom 16. August 2019 bean-
tragt A. A., das Urteil des Verwaltungsgerichts 
des Kantons Zürich, 2. Abteilung, sei aufzu-
heben und die Grundstückgewinnsteuer von 
CHF 160 284.– sei aufzuschieben.

Aus den Erwägungen:
2. 2.1. Gemäss Art. 12 Abs. 3 lit. e StHG wird 
die Grundstückgewinnbesteuerung aufgescho-
ben, bei «Veräusserung einer dauernd und 
ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegen-
schaft (Einfamilienhaus oder Eigentumswoh-
nung), soweit der dabei erzielte Erlös innert 
angemessener Frist zum Erwerb oder zum Bau 
einer gleichgenutzten Ersatzliegenschaft in der 
Schweiz verwendet wird.»
Der Streit dreht sich um die Tragweite die-
ser Bestimmung, genauer: ob den Kantonen 
ein Freiraum verbleibt, wonach sie für die 
Anwendbarkeit dieser Bestimmung bzw. für 
die Gewährung eines Steueraufschubs für 
die Ersatzbeschaffung einer selbst genutzten 
Wohnung das Erfordernis der Subjektidentität 
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aufstellen können und wie dieses zu verstehen 
ist. Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, 
die Vorinstanz habe zu Unrecht einen entspre-
chenden Spielraum angenommen, ein solcher 
bestehe nicht. Der Katalog der Steueraufschub-
tatbestände bei der Grundstückgewinnsteuer im 
StHG sei abschliessend gehalten und rufe nach 
einer schweizweit einheitlichen Anwendung. 
Diese müsse darin bestehen, dass es auch dann 
zu einem Steueraufschub komme, wenn der 
eine Ehegatte eine Liegenschaft veräussere und 
der andere Ehegatte das Ersatzobjekt erwerbe.
2.2. Im Urteil 2C 277/2011 vom 17. Oktober 2011 
(in: RDAF 2011 II 522, SJ 2012 I 320, StE 2012 
B 42.38 Nr. 34, StR 67/2012 S. 351) hat sich das 
Bundesgericht zunächst mit der Frage der ge-
meinsamen Besteuerung von Ehegatten für 
Grundstückgewinne befasst. Dabei hat es fest-
gestellt, dass es den Kantonen freisteht, Grund-
stückgewinne, die Ehegatten erzielen, bei der 
Grundstückgewinnsteuer als Spezialeinkom-
menssteuer – anders als bei der allgemeinen 
Einkommenssteuer – getrennt zu besteuern. 
Art. 3 Abs. 3 StHG sieht ausdrücklich vor, dass 
Grundstückgewinne selbständig besteuert wer-
den. Deshalb hält sich ein Kanton jedenfalls 
an den vom StHG gezogenen Rahmen, wenn 
er einen Ehegatten für einen von ihm erzielten 
Grundstückgewinn selbständig besteuert. Das 
Bundesgericht hat offengelassen, ob der in der 
Literatur vertretenen Auffassung zu folgen ist, 
wonach es für die Kantone möglich sein soll, 
beide Ehegatten für einen von einem Ehegatten 
erzielten Grundstückgewinn gemeinsam zu be-
steuern (Urteil 2C_277/2011 vom 17. Oktober 
2011 E.  4.1). Indem der Kanton Zürich von 
einem Ehegatten erzielte Grundstückgewinne 

selbständig besteuert, verletzt er somit den ihm 
vom StHG gezogenen Rahmen nicht.
2.3. Beim Verkauf eines von einem Ehegatten 
allein gehaltenen Grundstücks fragt sich weiter, 
was beim späteren Kauf eines neuen, gemeinsam 
selbstbewohnten Grundstücks gilt: Ist es für den 
Steueraufschub erforderlich, dass der Ehegatte, 
der verkauft hat, nunmehr auch wieder alleine 
kauft oder kommt es auch dann zum Steuerauf-
schub, wenn beide Ehegatten gemeinsam die 
neue Liegenschaft erwerben oder wenn, wie 
hier, der andere Ehegatte diese alleine erwirbt? 
Mit anderen Worten: Ist von Bundesrechts wegen 
Subjektidentität (von Veräusserer und Erwerber 
der Ersatzliegenschaft) verlangt?
2.3.1. Weder dem Text von Art. 12 Abs. 3 lit. e 
StHG noch den Materialien ist eine Aussage 
dazu zu entnehmen, ob Subjektidentität ver-
langt ist: Obwohl der Text ohne Bezugnahme 
auf den Veräusserer bzw. die Veräusserin und 
den Erwerber bzw. die Erwerberin der Ersatz-
liegenschaft formuliert ist, kann er in der Weise 
interpretiert werden, dass er Subjektidentität 
verlangt (Urteil 2C 277/2011 vom 17. Oktober 
2011 E. 4.2.3). Aber es ist auch eine andere Les-
art, die auf die Subjektidentität verzichtet, mög-
lich (2C 277/2011 vom 17. Oktober 2011 E. 4.2.3.1 
unter ausdrücklicher Ablehnung der Auffas-
sung von Bastien Verrey, L’imposition différée 
du gain immobilier: harmonisation fédérale et 
droit fédéral comparé, 2011, N 246 S. 205 und 
N 253 S 210).
Die Ersatzbeschaffung von selbstbewohntem 
Grundeigentum ist entgegen dem ursprüng-
lichen Vorschlag des Bundesrats erst durch 
den Ständerat ins Gesetz aufgenommen und – 
nachdem im Nationalrat ein Vorschlag, die 
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Ersatzbeschaffung nur aus zwingenden Grün-
den zuzulassen, abgelehnt worden war (vgl. 
AB NR 1989 49 ff.) – in der vom Ständerat vor-
geschlagenen Form Gesetz geworden. In den 
parlamentarischen Beratungen wurde die Frage 
nach der Subjektidentität nicht aufgegriffen.
Das Bundesgericht hat offengelassen, ob der in 
der Literatur geäusserten Ansicht gefolgt wer-
den könne, wonach aus systematischen Grün-
den davon auszugehen sei, das Bundesrecht 
verlange Subjektidentität von Veräusserer und 
Erwerber (Urteil 2C 277/2011 vom 17. Oktober 
2011 E. 4.2.3.3). Im Übrigen lässt sich auch ange-
sichts dessen, dass das StHG keine Regeln dazu 
aufstellt, wie sich der steuerbare Grundstück-
gewinn bei einem gemeinsamen Verkauf durch 
Miteigentümer bemisst (Globalbemessung eines 
Gewinns oder Besteuerung der auf die einzel-
nen Miteigentümer entfallenden Gewinnan-
teile) nichts zur hier interessierenden Frage 
ableiten (Urteil 2C 277/2011 vom 17. Oktober 
2011 E. 4.2.3.4).
Das Bundesgericht hat daher im bereits mehr-
fach angeführten, den Kanton Genf betreffen-
den Urteil offengelassen, ob das Bundesrecht 
Subjektidentität verlangt und gleichzeitig festge-
stellt, dass eine kantonale Regelung, welche die 
Subjektidentität von Veräusserer und Erwerber 
verlangt, (jedenfalls) nicht bundesrechtswidrig 
ist (Urteil 2C_277/2011 vom 17. Oktober 2011 
E. 4.2.4). In BGE 141 II 207 E 2.2.4 S. 210 f. wurde 
dieses Urteil allerdings irrtümlich so dargestellt, 
als habe dort das Bundesgericht die Frage, ob 
ein Ehepaar gesamthaft als Veräusserer bzw. Er-
werber zu betrachten sei, als der freien bundes-
gerichtlichen Kognition unterliegend betrachtet. 
Das ist hier richtig zu stellen.

2.3.2. Die erwähnte Auslegung von Art. 12 Abs. 3 
lit. e StHG läuft entgegen der in der Literatur 
vereinzelt geäusserten Kritik (Christian Chillà/
Danielle Axelroud Buchmann, Identité de pro-
priétaire en cas de report d’imposition du gain 
immobilier privé selon Art. 12 al. 3 let. e LHID, 
StR 67/2012 S. 341 ff.; vgl. dagegen Hugo Casa-
nova, ASA 81 S 351) nicht auf eine mechanische, 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten zu wenig 
Rechnung tragende Anwendung der Bestim-
mung hinaus. Zwar mag in einzelnen Fällen, 
wo ein Ehegatte verkauft und der andere die 
neue selbstbewohnte Liegenschaft erwirbt, der 
Verkäuferehegatte auch an der Finanzierung 
der neuen Wohnung beteiligt oder zumindest in 
diese eingebunden sein (z. B. durch Übernahme 
einer Solidarbürgschaft gegenüber einer den 
Erwerb finanzierenden Bank). Zum einen haben 
es aber die Ehegatten selbst in der Hand, durch 
die von ihnen gewählte Rechtsgestaltung den Er-
satzbeschaffungstatbestand zu verwirklichen. 
Zum anderen erweist sich ein formales Krite-
rium wie das Anknüpfen an die zivilrechtlichen 
Eigentumsverhältnisse in der Handhabung des 
Ersatzbeschaffungstatbestands als wesentlich 
einfacher und praktikabler, als wenn die Steu-
erbehörden beim Verkauf und Erwerb durch 
Ehegatten jeweils auch die Finanzierung der 
entsprechenden Kauf- und Verkaufsgeschäfte 
zu untersuchen hätten.
Entgegen dem Beschwerdeführer verletzt der 
angefochtene Entscheid daher, jedenfalls so-
weit die Gesetzgebung des Kantons Zürich für 
den hier zu beurteilenden Fall eines «Überkreuz-
erwerbs» die Möglichkeit einer Ersatzbeschaf-
fung nicht zulässt, kein Bundesrecht.

Download (25.10.2025 16:01:10)
© 2025 Cosmos Verlag AG, Muri-Bern. Alle Rechte vorbehalten.



 4/2020  Seite 335 

Rechtsprechung · Jurisprudence

3. Fragen kann sich damit lediglich noch, ob die 
Vorinstanz bei der Anwendung von § 216 Abs. 3 
lit. i des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 
8. Juni 1997 (StG/ZH; LS 631.1), welcher, soweit 
hier erheblich, gleich lautet wie Art. 12 Abs. 3 
lit. e StHG, in Willkür verfallen ist oder sonst 
verfassungsmässige Rechte des Beschwerde-
führers verletzt hat.
3.1. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz 
zunächst vor, sie habe in einer anderen Konstel-
lation – Verkauf durch einen Ehegatten und spä-
terer gemeinsamer Erwerb eines Ersatzobjekts 
durch die Ehegatten – eine Ersatzanschaffung 
im Wesentlichen mit wirtschaftlichen Überle-
gungen begründet, indem sie es habe genügen 
lassen, dass der veräussernde Ehegatte nun-
mehr auch die neue Wohnung – zusammen mit 
dem Veräusserer / der Veräusserin – bewohnt. 
Es sei widersprüchlich, eine Ersatzbeschaffung 
zuzulassen, wenn sich am Ersatzobjekt beide 
Ehegatten beteiligten, hingegen sie dann zu 
verweigern, wenn der Ehegatte, welcher nicht 
Veräusserer des ersatzbeschafften Grundstücks 
gewesen sei, alleine das Ersatzobjekt erwerbe.
Entgegen der Auffassung des Beschwerdefüh-
rers gibt es sachliche Gründe, den Fall, in dem 
zwar die veräusserte Liegenschaft nur einer 
Person gehörte, diese aber das Ersatzobjekt ge-
meinsam mit ihrem (unter Umständen neuen) 
Ehegatten erwirbt, anders zu behandeln als den 
hier streitigen «Überkreuzerwerb». Für die Um-
setzung des gesetzgeberischen Anliegens der 
Förderung der Mobilität genügt es, worauf schon 
die Vorinstanz zutreffend hingewiesen hat, 
wenn das Ersatzobjekt mit den durch die Ver-
äusserung freiwerdenden Mitteln wieder vom 
gleichen Familienmitglied erworben wird, allein 

oder zusammen mit dem Ehepartner. Ausser-
dem kann mit der Zulassung der gemeinsamen 
Ersatzbeschaffung ausreichend der Situation 
Rechnung getragen werden, bei der die Ehe-
gatten erst beim Kauf der Ersatzliegenschaft 
ein Paar bilden und dann auch gemeinsam das 
Ersatzgrundstück erwerben. Einer Ausdehnung 
der Ersatzbeschaffung auf den «Überkreuz-
erwerb» bedarf es dafür nicht.
3.2. Als unbegründet erweisen sich auch die 
übrigen Vorbringen in der Beschwerde, soweit 
sie überhaupt ausreichend substanziiert sind 
(Art. 106 Abs. 2 BGG).
Entgegen der Auffassung des Beschwerdefüh-
rers spielen familienrechtliche Überlegungen 
für die Auslegung von Art. 12 Abs. 3 lit. e StHG 
und § 216 Abs. 3 lit.  i StG/ZH keine Rolle. Die 
Bestimmung von Art. 169 ZGB führt zwar zu 
gewissen Verfügungsbeschränkungen bei der 
Familienwohnung, jedoch nicht zu einer eigen-
tümerähnlichen Stellung des nicht im Grund-
buch eingetragenen Ehegatten. Auch die Über-
legungen der Vorinstanz zur Haftung für die 
Steuerforderung (bei Zulassung des «Überkreuz-
erwerbs» als Ersatzbeschaffungstatbestand feh-
lende Solidarhaft des Veräusserers für die aufge-
schobene Steuer beim Verkauf des Ersatzobjekts 
durch den Erwerber) sind, auch wenn sie kaum 
als tragend für den Entscheid anzusehen sind, 
jedenfalls ohne weiteres nachvollziehbar. Ent-
gegen dem Beschwerdeführer ist es im Übrigen 
nicht unhaltbar, dem Aspekt der Durchsetzbar-
keit einer steuergesetzlichen Regelung bei deren 
Auslegung ein gewisses Gewicht beizumessen; 
es darf davon ausgegangen werden, dass der 
Gesetzgeber keine nur schwer durchsetzbaren 
Lösungen gesetzlich verankern wollte.
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